


Leitfaden Finanzonline - Arbeitnehmer_innenveranlagung

Benutzerkennungen von Finanzonline, vom 
Finanzamt vorgegeben. Beim ersten Anmelden 
muss das Passwort geändert werden.

Neuregistrierung zu Finan-
zonline

Die Zugangsdaten kommen per RSa-Brief, das heißt, sie müssen persön-
lich entgegengenommen werden. Bei der Benutzer-Identifikation muss 
mindestens eine Zahl bzw. ein Buchstabe vorkommen



Hier können die 
Lohnzettel abgerufen 
werden

Hier kann die Veran-
lagung durchgeführt 
werden.

Hier können Bes-
cheide bzw. Abfragen 
abgerufen werden.

Zum Abmelden hier 
klicken.

Hier können die 
Lohnzettel abgerufen 
werden

Hier können bisherige Zah-
lungen und Festsetzungen 
abgerufen werden

Die Hauptseite im Finanzonline - nach dem Einstieg

Das Menü “Abfragen” im Detail
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Abfrage Steuerkonto

Hier das Datum eingeben, 
ab wann die Abfrage erfol-
gen soll

Hier kann Bildschirm oder Databox aus-
gewählt werden. Bei Auswahl Databox kom-
mt es als Datei zum Abrufen in die Databox

Es wurde Abfrage “sofort am Bildschirm ausgewählt. 
Du siehst hier, dass du bereits eine Arbeitnehmer_
innenveranlagung durchgeführt hast.

INFO

Du kannst die freiwillige 
Arbeitnehmer_innenver-
anlagung jeweils 5 Jahre 
rückwirkend durchfüh-
ren! Bei dieser Aufstel-
lung siehst du, welche du 
schon durchgeführt hast.



Abfrage Steuerakt

Im Steuerakt siehst du alle vorhandenen Lohnzettel 
eines Jahres. Im Feld Zeitraum einfach das Jahr 
eingeben (zB 2010).

Für den Lohnsteuerausgleich musst du wissen, 
wieviel Lohnzettel dem Finanzamt vorliegen. Falls 
es mehrere sind, evtl. notieren! Wenn du auf den 
Unternehmensnahmen klickst, siehst du den über-
mittelten Lohnzettel. In diesem Bereich werden 
auch 109a Meldungen (zB für einen Werkvertrag an-
gezeigt.

INFO

Unternehmen haben 
bis 15. Februar des Fol-
gejahres Zeit, deinen 
Lohnzettel zu übermit-
teln. Ab diesem Zeitpunkt 
kannst du also den Lohn-
steuerausgleich durch-
führen.

V
www.vsstoe.at

www.sozialforum.cc



Lohnzettel Detail

INFO

Falls du nur Sozialversicherungsbe-
iträge gezahlt hast, kannst du dir 
trotzdem 10 % dieser als Negativs-
teuer zurückerstatten lassen, allerd-
ings maximal 110 Euro pro Jahr. 

Die einzelnen Lohnzettel öffnen sich in einem ex-
tra Fenster. Hier siehst du, welche Bezüge du hat-
test (wichtig für Studiengebührenrückerstattung 
- hier zählen die Bruttobezüge - Kennzahl 210). Bei 
der anrechenbaren Lohnsteuer siehst du, wieviel 
Lohnsteuer du gezahlt hast. Falls du keine bezahlt 
hast, kannst du dir evtl. Sozialversicherungsbeiträge 
zurückerstatten lassen (siehe INFO).

Eingaben - Hauptfenster

Hier kannst du deine Grund-
daten ändern (zB Adresse)

Hier kannst du die Arbeit-
nehmer_innenveranlagung 
durchführen.



Änderung/Kontrolle der Grunddaten

Hier kannst du deine angebenen Grunddaten ändern bzw. kon-
trollieren. Wichtig ist dabei, dass die richtige Kontonummer und 
Bankleitzahl angegeben ist.
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Auswahl der Erklärung

Hier das gewünschte Jahr 
eingeben, für das die Erklärung 
durchgeführt werden soll.

Hier kannst du die 
persönlichen Daten 
überprüfen.

Hier kannst du nachein-
ander die Daten eingeben 
(siehe unten).

Hier kannst du noch-
mals die Lohnzettel 
anzeigen.

Hier kannst du alle 
eingegebenen Daten 
anzeigen.

Allgemeine Daten I

Hier musst du die Anzahl der Lohnzettel 
eingeben, die du zuvor im Steuerakt ab-
gerufen hast.

Falls du oben 
genannte Bezüge 
hattest, anhacken.

Falls du Anspruch auf den Al-
leinverdiener_innenabsetzbe-
trag hast, hier angeben.



Falls du für Kinder Alimente 
zahlst, kann dies hier 
berücksichtigt werden.

Hier kannst du angeben, 
wenn du keinen Freibet-
ragsbescheid möchtest.

INFO

Wenn du einen Freibetragsbes-
cheid beantragst, kannst du diese an 
deine_n Arbeitgeber_in übermitteln 
und die Werbungskosten werden dann 
automatisch berücksichtigt. Du musst 
allerdings dann jährlich eine Pflich-
tveranlagung durchführen. Du solltest 
dies nur dann machen, wenn jährlich 
ähnliche Werbungskosten hast.

Allgemeine Daten II

Wenn du alle Daten 
eingegeben hast, auf 
“Weiter” klicken.
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Hier kannst du Literatur 
fürs Studium eingeben.

Hier kannst du zum 
Beispiel anteilig einen 
Computer absetzen.

Hier kannst du Fahrt-
kosten zur Universität an-
geben.

INFO 

Neben Werbungskosten kannst du auch Sonderausgaben (zB Kirchen-
beitrag, Zusatzversicherungen) und Außergewöhnliche Belastungen 
(zB für Eltern: Kosten für das Studium der Kinder) abgesetzt werden. 
Genaue Details findest du im Steuerhandbuch des Finanzministeri-
ums. Falls du solche Kosten hast, aber nicht soviel Lohnsteuer zahlst, 
solltest du die Kosten nicht eingeben, da es nicht wirksam ist. Da für die 
meisten Studierenden diese Kosten nicht relevant sind, werden diese 
hier nicht näher erläutert.



Abschließen der Erklärung

Wenn du alle Daten eingeben hast, kannst du eine Vorberechnung machen. Falls etwas fehlt 
bzw. falsch eingegeben wurde, wirst du hier darauf hingewiesen. Du kannst die Vorberech-
nung auch in die Databox als PDF stellen (dies gilt aber nicht als Bescheid).

Hier kannst du alle Daten nochmalig überprüfen, ab-
schließend die Erklärung anhaken und auf “Erklärung 
senden” klicken. Fertig!

INFO 

Je nach Umfang der Daten dauert der Bescheid mindestens eine 
Woche.Falls offene Fragen entstehen, bekommst du vom Finanzamt 
einen Brief und du musst ihnen evtl. Belege vorlegen.
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